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- sperrung des kranken Wiehes, Verhütung der
, Ansteckung und Verschleppung der Seuche den

jedesmaligen Umständen nach Angemessene an¬
zuordnen, auch die Befolgung und genaue

> Ausführung dieser Vorschriften durch wirksame
Maaßregeln zu sichern.

^ Wer die hier vorgeschriebene Anzeige der
> Krankheit oder die sofortige Absperrung des er¬

krankten Viehes unterläßt, verfällt in eine Po¬
lizei-Brüche von Zehn Rthlr. Gold. Die Po¬
lizei-Behörde kann daraus Veranlassung neh¬
men, die demnächst ungeordnete Absperrung auf
Kosten des Contravenienten um so strenger con-
troliren zu lassen. Auch kann eine angebliche
Unbekanntschaft mit der Krankheit und ihren

> Symptomen §on dieser Brüche nicht befreien,
^ da diese Krankheiten in der Regel leicht zu er-
^ kennen sind, und jeder, im Zweifel, zu sicherer

Befreiung von der Brüche, die Vorschriften
^ dieser Verordnung befolgen kann.

! 29) Regierungs -Bekanntmachung vom
> 11. April , publ. den 83 . Apr.i l 1843.bcn-. die Errich-§ tung cinesOldcn-Daß Se. Königliche Hoheit der Großher-kuschen Con-» -^ - 6. sulats zu Bahia.i zog gnädigst geruhet haben, den Kaufmann

Francisco Ferreira Espinheira zu Bahia in
's Brasilien zu Höchstdero Consul daselbst zu er-
^ nennen und selbigem in dieser Eigenschaft das
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